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PRÄSI ' E~TENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERI\EICHS 

Rn das 
Prdsidium des 
NationaLrates 

[ '~~~~~~~~~~~ 
Par'-ament 
/1)10 ?i'len 

'~ltum: 8. JAN. 1993 ( 

"'ontO,ß.._~....kll ;;;,Vt.AA-U 1 
Wien, 3m 29.12. /992 

ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
R - 1 J 9.?/R./1'I i 

Bei,'et" F 11 t k" iJl . '" r' V U j) N n ve I. I. I-' n Z U!II 

!. FlLlf \.--'FJ.' f·(J.<..)c,(lr!~!_I..~ l;/·.!fr/r/.I:.-,c}t,·'/}C~<->t.~t./ (F'(;h') 

li(I/,Jrilelli i / tft'nyl.? '>I' t / 'I '7 'i 17 UirjlHe/)l"i). 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
AER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

OSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium tür 
Land- und Forstwirtschatt 

Stubenring 1 
1012 Wien 

A b s ehr i t t 

Wien.) am 29. 12. 1992 

Ihr ZeiL-hen/5chrei ben (10m: 
ZL. 13.U1/05-IJ/92 16.11.1992 Unser Zeichen: 

R-1192/R/l1i 

Betrett: Enü.;ürte von NoveL Len zum 

1. FLurvertassungS-Grundsatzgesetz (FGG) 
2. AgrarlJehördengesetz 1.950 (AgrBehG). 

[)urchwaftL : 
514 

nie Präsidentenkonterenz der Land.virtschattskammern äster-

re.ichs beehrt sieh.) dem Bundesminister.ium Tür Lanli- und 

ForstwirtschaTt zu lien im Betrett genannten Entwürten ToL
gende SteLLungnahme bekanntzugeben: 

nie angestrebten Gesetzesänderungen werden grundsätzLich 

positiv gesehen.) da sie geeignet erSCheinen.) die Position 

von Parteien in den betretfenden AngeLegenheiten zu verbes-
sern. 

Zu 1. (FLurvertassunqS-Grundsatzqesetz 

Der Gerichtshot in Stral3burg hat mehrmaLs gerügt.) da/3 

im Vertahren nach dem FLurvertassungS-Grundsatzgesetz bzw. 

nach den AusTÜhrungsgesetzen kein Ersatz eines durch eine 

gesetzwidrige ZuteiLung entstandenen Schadens vorgesehen 
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ist. Dieser NangeL soLL durch die Bestimmung des?] .,0 Abs. 

5 - 7 des Entwurfes behoben werden~ was ausdrilckLich begrilßt 

wird. Der Antrag ist innerhaLb eines l1onat5 nach Eintritt 

der formeLLen Rechtskraft der Entscheidung der Agrarbehdrde 

beim Landesagrarsenat einzubringen. Somit hat der Landes

agrarsena t Ober ei ne Schadenersa tz t-orderung in einem Ver

fahren zu entscheiden~ in dem er selbst vorher in zweiter 

Instanz mitgewirkt hat. Es steLLt s.ich tJaher die Frage~ 

ob hier das Rechtsschutzinteresse der schadenersatzbe-

gehrenden Partei ausreichend Deckung findet. 

Es wäre daher zu ilberLegen~ ob ein derartiger Antrag nicht 

beim Unabhängigen Verwaltungssenat eingebracht werden soLL~ 

dessen Kompetenz aLLerdings auch rilr diese Zwecke ausge

stattet werden milßte. 

Zu 2. (Aqrarbehördenqesetz 1950): 

Der Entwurf sieht in § 7 Abs. 2 erster 5atz vor~ daß das 

Wort "abändernde" zu entfaLLen hat. Dies steLLt zweifeLLos 

eine Verbesserung des Rechtsschutzes filr den einzeLnen 

Rechtssuchenden dar. Es steLLt sich aber die Frage~ ob es 

genilgt~ nur in den in § 7 Abs.2 Z 1 - 5 taxat.iv aufgezähl

ten Fällen einen Instanzenzug an den Obersten Agrarsenat 

vorzusehen~ um e.ine bundeseinhei tliche Rechtsprechung zu 

gewährleisten~ oder ob nicht darilberhinaus in jeder 

Rechtsfrage von grundsätzLicher und erheblicher Bedeutung 

in den betreffenden Rechtsmaterien ein Instanzenzug an den 

Obersten Agrarsenat vorgesehen werden soLLte. 

AusdrilckLich wird begrilßt~ daß nunmehr eine Beschwerde an 

den Verwaltungsgerichtshof nicht mehr und stattdessen eine 

letztinstanzliche 5achentscheidung durch den Obersten 

Agrarsenat vorgesehen ist. 

Weiter erscheint es sinnvolL~ in das Agrarbehördengesetz 
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eine Restimmung aufzunehmen J wonach Entsclle_idungen des 

/JlJers ten Agrarsena tes amt Li (.:17 zu veröffen t Lichen si nd. 

Das Präsidium ries NationaLrates wird von dieser SteLLung

nahme durch iibersendung von 25 ExempLaren in KenntnLc; ge-

se tz t . 

Der Präsiden t : Der GeneraLsekretär: 

gez. NR 5chwarzböck gez.DipL.Ing.!Jr.Fahrnberger 

10/SN-240/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




